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Erklärung des Präsidenten des Sicherheitsrats 

 Auf der 6705. Sitzung des Sicherheitsrats am 19. Januar 2012 gab der Präsident des 
Sicherheitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes „Die Förderung und 
Stärkung der Rechtsstaatlichkeit bei der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit“ im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

 „Der Sicherheitsrat erkennt die Notwendigkeit an, den Grundsatz der Rechts-
staatlichkeit allgemein einzuhalten und anzuwenden, und betont, dass er der Förde-
rung der Gerechtigkeit und der Rechtsstaatlichkeit als unverzichtbares Element der 
friedlichen Koexistenz und der Verhütung bewaffneter Konflikte grundlegende Be-
deutung beimisst.  

 Der Sicherheitsrat bekräftigt sein Bekenntnis zum Völkerrecht und zur Charta 
der Vereinten Nationen sowie zu einer auf Rechtsstaatlichkeit und dem Völkerrecht 
beruhenden internationalen Ordnung, als wesentliche Voraussetzungen für die Zu-
sammenarbeit zwischen den Staaten bei der Bewältigung gemeinsamer Herausforde-
rungen, die so zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit bei-
tragen. 

 Der Sicherheitsrat tritt für die friedliche Beilegung von Streitigkeiten ein, die 
von ihm aktiv unterstützt wird, und wiederholt seine Aufforderung an die Mitglied-
staaten, ihre Streitigkeiten gemäß Kapitel VI der Charta der Vereinten Nationen auf 
friedlichem Wege beizulegen. Der Rat unterstreicht die zentrale Rolle des Internatio-
nalen Gerichtshofs, des Hauptrechtsprechungsorgans der Vereinten Nationen, bei der 
Regelung von Streitigkeiten zwischen Staaten und den Wert seiner Arbeit. Zu diesem 
Zweck fordert der Rat die Staaten auf, die Annahme der Gerichtsbarkeit des Gerichts-
hofs im Einklang mit seinem Statut zu erwägen, sofern sie dies nicht bereits getan ha-
ben. 

 Der Sicherheitsrat bekundet erneut seine Besorgnis über die Verwüstung und 
das Leid, die durch bewaffnete Konflikte verursacht werden, und unterstreicht die 
Notwendigkeit, Konflikte zu verhüten und dort, wo sie bereits ausgebrochen sind, den 
Frieden und die Sicherheit wiederherzustellen. Der Rat erkennt an, dass der politische 
Wille und die konzertierten Anstrengungen der nationalen Regierungen wie auch der 
internationalen Gemeinschaft entscheidend für die Verhütung von Konflikten und die 
erfolgreiche Wiederherstellung und Achtung der Rechtsstaatlichkeit sind. 

 Der Sicherheitsrat bekundet erneut seine Besorgnis über die Lage der 
Schwächsten in den von einem bewaffneten Konflikt betroffenen Gesellschaften, na-
mentlich der Frauen und Kinder sowie anderer schutzbedürftiger Gruppen und der 
Vertriebenen. Der Rat bekundet seine besondere Besorgnis über sexuelle und ge-
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schlechtsspezifische Gewalt in Konfliktsituationen und erinnert in dieser Hinsicht an 
Resolution 1325 (2000) und andere einschlägige Resolutionen. 

 Der Sicherheitsrat bekräftigt, dass ein dauerhafter Frieden einen integrierten 
Ansatz erfordert, der auf der Kohärenz zwischen den Tätigkeiten in den Bereichen Po-
litik, Sicherheit, Entwicklung, Menschenrechte, einschließlich der Gleichstellung der 
Geschlechter, Rechtsstaatlichkeit und Justiz beruht. In dieser Hinsicht betont der Rat, 
wie wichtig die Rechtsstaatlichkeit als eines der Grundelemente der Konfliktpräven-
tion, der Friedenssicherung, der Konfliktbeilegung und der Friedenskonsolidierung 
ist. 

 Der Sicherheitsrat ist sich dessen bewusst, wie wichtig die nationale Eigenver-
antwortung bei den Tätigkeiten zur Rechtsstaatsförderung ist, mit denen zugängliche 
und den Bedürfnissen der Bürger entsprechende Justiz- und Sicherheitsinstitutionen 
gestärkt und der soziale Zusammenhalt und der wirtschaftliche Wohlstand gefördert 
werden. In dieser Hinsicht nimmt der Rat Kenntnis von den Initiativen, die einige von 
einem Konflikt betroffene Länder ergreifen, um dazu beizutragen, die nationale Ei-
genverantwortung bei den Tätigkeiten zur Rechtsstaatsförderung zu gewährleisten 
und die Qualität der Unterstützung für diese Länder zu verbessern. 

 Der Sicherheitsrat ist sich dessen bewusst, dass es verstärkter Anstrengungen 
zum Kapazitätsaufbau in den Justiz- und Sicherheitsinstitutionen bedarf, insbesondere 
in den Bereichen Polizei, Strafverfolgung, Rechtsprechung und Strafvollzug. In dieser 
Hinsicht stellt der Rat fest, dass stärkere Anstrengungen unternommen werden müs-
sen, um sicherzustellen, dass die von einem Konflikt betroffenen Länder zum wirk-
samen Aufbau der Kapazitäten der Justiz- und Sicherheitsinstitutionen auf ein breites 
Spektrum einschlägiger Fachkenntnisse, insbesondere aus den Entwicklungsländern, 
zugreifen können. 

 Der Sicherheitsrat begrüßt die Anstrengungen, die die Einheit für Rechtsstaat-
lichkeit und die Gruppe für Koordinierung und Ressourcen im Bereich Rechtsstaat-
lichkeit im Rahmen ihres jeweiligen Mandats unternehmen, und befürwortet weitere 
Anstrengungen zur Gewährleistung einer stärkeren Koordinierung und Kohärenz bei 
den Tätigkeiten auf dem Gebiet der Rechtsstaatlichkeit in von einem Konflikt betrof-
fenen Gesellschaften. Zu diesem Zweck ersucht der Rat den Generalsekretär, sich 
auch weiterhin darum zu bemühen, die mit bestimmten Tätigkeiten auf dem Gebiet 
der Rechtsstaatlichkeit verbundenen Rollen und Aufgaben im System der Vereinten 
Nationen auf der Grundlage von Bewertungen der jeweiligen Stärken und Kapazitäten 
der einzelnen Stellen weiter zu klären, um eine wirksamere Unterstützung für die von 
einem Konflikt betroffenen Länder zu gewährleisten. 

 Der Sicherheitsrat stellt mit Besorgnis fest, dass die grenzüberschreitende orga-
nisierte Kriminalität und der Drogenhandel schwere Bedrohungen für die internatio-
nale Sicherheit in verschiedenen Regionen der Welt darstellen können, stellt außer-
dem fest, dass diese grenzüberschreitenden Verbrechen die Sicherheit der auf seiner 
Tagesordnung stehenden Länder, einschließlich Postkonfliktstaaten, gefährden kön-
nen, und ermutigt die Vereinten Nationen sowie die Mitgliedstaaten, ihre Maßnahmen 
im Kampf gegen diese Bedrohungen zu koordinieren und zu diesem Zweck die natio-
nal und international geltenden Normen anzuwenden und entsprechende internationa-
le langfristige Kapazitätsaufbaumaßnahmen und regionale Initiativen durchzuführen. 

 Der Sicherheitsrat fordert alle an einem bewaffneten Konflikt beteiligten Partei-
en erneut auf, den nach dem humanitären Völkerrecht für sie geltenden Verpflichtun-
gen nachzukommen und alle erforderlichen Schritte zu unternehmen, um Zivilperso-
nen zu schützen, und erinnert in dieser Hinsicht an Resolution 1894 (2009). 
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 Der Sicherheitsrat bekräftigt seine entschiedene Ablehnung der Straflosigkeit 
für schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und die internationalen Men-
schenrechtsnormen. Der Rat betont ferner, dass die Staaten die Verantwortung für die 
Einhaltung ihrer einschlägigen Verpflichtungen tragen, der Straflosigkeit ein Ende zu 
setzen, eingehende Ermittlungen anzustellen und die für Kriegsverbrechen, Völker-
mord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder andere schwere Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht Verantwortlichen strafrechtlich zu verfolgen, um Verstöße zu 
verhüten, ihre Wiederholung zu verhindern und dauerhaften Frieden, Gerechtigkeit, 
Wahrheit und Aussöhnung herbeizuführen. 

 Der Sicherheitsrat erinnert an die Erklärung seines Präsidenten vom 29. Juni 
2010 (S/PRST/2010/11), in der der Beitrag des Internationalen Strafgerichtshofs, der 
Ad-hoc- und gemischten Gerichtshöfe sowie der Kammern nationaler Gerichte zum 
Kampf gegen die Straflosigkeit für die schwersten Verbrechen von Belang für die in-
ternationale Gemeinschaft erwähnt wurde. In dieser Hinsicht erklärt der Rat erneut, 
wie wichtig es ist, dass die Staaten im Einklang mit ihren jeweiligen Verpflichtungen 
mit diesen Gerichtshöfen und Gerichten zusammenarbeiten. 

 Der Sicherheitsrat bekräftigt, dass die Rechtsstaatlichkeit beeinträchtigt wird, 
wenn diejenigen, die für seeräuberische Handlungen und bewaffnete Raubüberfälle 
auf See vor der Küste Somalias, einschließlich Geiselnahmen, verantwortlich sind, 
nicht strafrechtlich verfolgt werden, und erinnert an seinen Beschluss in Resolution 
2015 (2011), unbeschadet weiterer Schritte, die sicherstellen sollen, dass Seeräuber 
zur Rechenschaft gezogen werden, die Frage der Schaffung spezialisierter Gerichte 
für Verfahren gegen Seeräuber in Somalia und anderen Staaten in der Region mit er-
heblicher internationaler Beteiligung und/oder Unterstützung dringend weiter zu prü-
fen. 

 Der Sicherheitsrat sieht Sanktionen als wichtiges Instrument zur Wahrung und 
Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit an. Der Rat 
weist erneut auf die Notwendigkeit hin, sicherzustellen, dass Sanktionen sorgfältig auf 
die Unterstützung klarer Ziele ausgerichtet sind, behutsam konzipiert werden, um et-
waige nachteilige Auswirkungen so gering wie möglich zu halten, und von den Mit-
gliedstaaten umgesetzt werden. Der Rat ist nach wie vor entschlossen, dafür Sorge zu 
tragen, dass faire und klare Verfahren vorhanden sind, die die Aufnahme von Perso-
nen und Einrichtungen in Sanktionslisten und ihre Streichung von diesen Listen sowie 
die Gewährung von Ausnahmen aus humanitären Gründen regeln. 

 Der Sicherheitsrat sieht der Tagung auf hoher Ebene über Rechtsstaatlichkeit 
auf nationaler und internationaler Ebene, die am 24. September 2012 abgehalten wird, 
mit Interesse entgegen und nimmt mit Dank Kenntnis von der Absicht, den Präsiden-
ten des Rates zur Teilnahme an der Veranstaltung einzuladen. 

 Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, innerhalb von 12 Monaten einen 
Folgebericht über die Wirksamkeit der vom System der Vereinten Nationen geleiste-
ten Unterstützung zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit in Konflikt- und Postkon-
fliktsituationen vorzulegen.“ 

____________ 


